
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stadt Leverkusen  

 

15. Änderung des Flächenutzungsplans  

Stadtteil Steinbüchel, Bereich „Bohofsweg“ 

 
 

 

Stellungnahmen zur öffentlichen Auslegung und Beteiligung 

der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 

gem. § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB sowie  

Abwägungsvorschlag der Verwaltung mit Beschlussentwurf 

 

 

Stand 11.11.2025 
 

 

 

 

 

 

Anlage 2  

der Vorlage 

2025/0052 



                          15. Änderung FNP Bereich  Bohofsweg“ Seite 2 

 

Inhaltsverzeichnis 
 ................................................................................................................................................................. 1 

IIA Stellungnahmen der Öffentlichkeit ............................................................................................ 3 

A 1  15_Änd_FNP_Stellungnahme_01 vom 22.09.2024 ................................................................. 3 

A 2  15_Änd_FNP_Stellungnahme_02 vom 19.09.2024 ............................................................... 10 

II/B  Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange ........................ 18 

B 1  EVL Energieversorung Leverkusen vom 22.08.2024 ............................................................. 18 

B 2  Stellungnahme Fachbereich Umwelt vom 18.09.2024 ......................................................... 20 

B 3  Stellungnahme BUND /NABU /LNU vom 23.09.2024 ........................................................... 25 

B 4  Stellungnahme Bezirksregierung Köln Dezernat 53 vom 20.09.2024 .................................. 31 

B 5  Stellungnahme Landwirtschaftskammer vom 22.08.2024 ................................................... 36 

 

 

Hinweis zum Verfahren der 15. Änderung des FNP: 

Aufgrund eines Bekanntmachungsfehlers wurde der Verfahrensschritt gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 

förmlich wiederholt. 

Von Seiten der Öffentlichkeit sind keine Stellungnahmen im Rahmen der Wiederholung der 

öffentlichen Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB eingegangen. 

Aus Gründen der Transparenz wurde auch der Verfahrensschritt gemäß § 4 Abs. 2 BauGB förmlich 

wiederholt. 

Von Seiten der Behörden und Träger öffentlicher Belange sind im Rahmen der Wiederholung der 

Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs.2 BauGB lediglich die 

Mitteilung, dass keine Betroffenheit besteht bzw. der Verweis auf die in 2024 übersandten 

Stellungnahmen eingegangen. 

Die während der öffentlichen Auslegung in 2024 eingegangenen Stellungnahmen werden 
nun für die in 2025 durchgeführte Auslegung gewertet. 
Die eingegangenen Schreiben der Behörden und Träger öffentlicher Belange mit zustimmenden 

Stellungnahmen, der Mitteilung, dass keine Betroffenheit besteht, oder mit dem Verweis auf die in 

2024 übersandten Stellungnahmen werden nachfolgend nicht dargestellt, da kein Erfordernis zu 

einer Abwägung und Beschlussfassung besteht. 
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IIA Stellungnahmen der Öffentlichkeit 

 

A 1  15_Änd_FNP_Stellungnahme_01 vom 22.09.2024  
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Stellungnahme der Verwaltung 

 

Zu 1.) Die abgegebene Äußerung vom 07.02.2020 im Rahmen des Aufstellungsverfahrens 
des Bebauungsplans Nr. 233/III „Mathildenhof – östlich Bohofsweg“ wurde bereits in der 
Vorlage Nr. 2021/0550 behandelt und durch Beschluss des Ausschusses für 
Stadtentwicklung, Planen und Bauen vom 07.06.2021 abgewogen. Gleichwohl werden im 
Rahmen des parallel betriebenen Bebauungsplanverfahrens Nr. 251/III „Mathildenhof – Kita 
Bohofsweg“ dem Rat alle bisherigen Abwägungen (s. Vorlage Nr. 2025/3289 zur 
Entscheidung im Rahmen des in dem Bebauungsplanverfahren zu fassenden 
Satzungsbeschlusses abschließend vorgelegt. 

Zu 2.) Da bereits im eingestellten Bebauungsplanverfahren Nr. 233/III auch an gleicher Stelle 
eine Fläche für eine Kindertagesstätte (Kita) geplant war, wird im vorliegenden Verfahren auf 
eine erneute frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 2 Baugesetzbuch 
(BauGB) verzichtet. Dieses Vorgehen ermöglicht das BauGB also ausdrücklich. 

Zu 3.) Das Protokoll zur Informationsveranstaltung zur frühzeitigen 
Öffentlichkeitsbeteiligung des Bebauungsplanverfahrens Nr. 233/III wurde von drei 
Beteiligten per Unterschrift bestätigt. Ein Anzweifeln knapp 5 Jahre später erscheint aus 
hiesiger Sicht unseriös.  
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Da außerdem auch nach der Info-Veranstaltung noch mehrere Wochen die Möglichkeit 
bestand, eine Äußerung abzugeben, ist davon auszugehen, dass alle wesentlichen Belange 
erfasst wurden. 

Zu 4.) Das Klima-Gutachten 2020 (Lohmeyer GmbH, 46282 Dorsten) als Bestandteil des 
parallel betriebenen Bebauungsplanverfahrens Nr. 251/III „Mathildenhof – Kita Bohofsweg“ 
hat ergeben, dass durch die geplante Bebauung keine relevanten Beeinträchtigungen 
entstehen werden: 

 „Die vorgesehenen Bebauungskonzepte verursachen keine relevanten Veränderungen 
in der Kaltluftversorgung und -dynamik im Bereich der angrenzenden 
Wohnsiedlungen, da der Kaltluftvolumenstrom im Tal des Ophovener Mühlenbachs 
weitestgehend ungestört südlich des Plangebiets abfließen kann. Eine Realisierung 
der Planung wird sich daher nicht negativ auf die Wärmebelastung im Bereich der 
nahegelegenen Wohngebiete auswirken und kann daher (…) realisiert werden.“ 

 

Zu 5.) Im Rahmen des Aufstellungsverfahrens zum Flächennutzungsplan (FNP) wurde 2001 
ein ökologischer Fachbeitrag für das gesamte Stadtgebiet erarbeitet.  

In diesem ökologischen Fachbeitrag sind die Umweltaspekte Boden, Wasser, Luft/Klima, 
Biotop/Artenschutz und Erholung auf der Maßstabsebene 1: 15.000 betrachtet und 
bewertet worden. Neben den weiteren zu berücksichtigenden Aspekten, wie Versorgung der 
Bevölkerung mit Wohnraum, Schaffung von Infrastruktur, etc. war der ökologische 
Fachbeitrag eine der Grundlagen zur Erarbeitung des FNP. Der FNP ist mit Bekanntmachung 
am 13.03.2006 wirksam geworden.  

Stadtentwicklung folgt dynamischen Prozessen, so dass im Rahmen der kommunalen 
Planungshoheit durch die politischen Gremien der Stadt Änderungen in der Zielrichtung 
erfolgen können und müssen.  

Zu diesem Zweck hat der Gesetzgeber FNP-Änderungsverfahren und zur Konkretisierung der 
Planung entsprechende Bebauungsplanverfahren vorgesehen. In diesen Verfahren werden 
bestehende Erkenntnisse, hier z. B. aus dem Jahr 2001, aktualisiert und gutachterlich 
beleuchtet. 
Es ist daher ein Fehlschluss davon auszugehen, dass mit über 20 Jahren zurückliegenden 
Grobeinschätzungen jedwede Entwicklung bzw. detaillierte Neueinschätzung obsolet sein 
könnten. 

Im Verfahren zur 15. Änderung des FNP und zum Bebauungsplan Nr. 251/III „Mathildenhof – 
Kita Bohofsweg“ sind eine Vielzahl von Gutachten erarbeitet worden, unter anderem auch 
zu den Umweltthemen, die im damaligen ökologischen Fachbeitrag zur Neuaufstellung des 
FNP in Rede standen. 

Gemäß § 20 Landesnaturschutzgesetz NW (LNatSchG NW) tritt der aktuell gültige Landschaftsplan 
mit dem Inkrafttreten des vorliegenden Bebauungsplans für diesen Bereich außer Kraft. 

Grundsätzlich ist es möglich, dass der aktuelle Entwurf des Landschaftsplans nach 
Satzungsbeschluss sich auch, falls notwendig, auf die Ausgleichsflächen des Bebauungsplans Nr. 
251/III erstrecken kann. 

Es ist jedoch nicht Bestandteil des vorliegenden Bebauungsplan-Verfahrens. 

Zu 6.) Das parallel betriebenen Bebauungsplanverfahrens Nr. 251/III „Mathildenhof – Kita 
Bohofsweg“ wird nicht gemäß § 13 BauGB, sondern als Regel-Verfahren mit Umweltbericht 
gemäß § 2 Abs. 4 BauGB durchgeführt. 
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Zu 7.) Die notwendige 15. Änderung des FNPs erfolgt im Parallelverfahren. Der gültige 
Landschaftsplan tritt gemäß § 20 Abs. 3 Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG) NRW für den 
betroffenen Bereich außer Kraft. Alle anderen Konzepte und Gesetze wurden beachtet. 

Zu 8.) Das Baugesetzbuch (BauGB) regelt den Umgang aller Belange im Bauleit-planverfahren 
in § 1 Abs. 7: „Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind die öffentlichen und privaten 
Belange gegeneinander und untereinander gerecht abzuwägen.“  

Das Schutzgut Boden stellt neben vielen anderen einen Belang dar. Diesen gilt es, im 
Verhältnis zu den anderen Belangen (wie z. B. den Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz) zu 
bewerten.  

Dem Schutzgut Boden steht nicht von vornherein eine übergeordnete Stellung gegenüber 
anderen Belangen zu.  

Grundsätzlich gilt auch in diesem Bauleitplanverfahren der Grundsatz des sparsamen 
Umgangs mit Grund und Boden (§ 1a Abs. 2 BauGB). Dem wird durch entsprechende 
Festsetzungen im parallel betriebenen Bebauungsplanverfahrens Nr. 251/III „Mathildenhof – 
Kita Bohofsweg“ Rechnung getragen, wie z. B. Freiflächen-Festsetzungen oder ein 
Bodenschutzkonzept für die Realisierungsphase.  

Diese Unterlagen müssen im späteren Bauantragsverfahren nach Rechtsverbindlichkeit des 
Bebauungsplans eingereicht werden. Sie werden in diesem Rahmen durch den zuständigen 
Fachbereich Umwelt (Untere Bodenschutzbehörde) geprüft. 

Gemäß § 1a Abs. 2 Nr. 4 BauGB soll landwirtschaftliche Fläche nur im notwendigen Umfang 
in Anspruch genommen werden.  

Bei diesem Plangebiet handelt es sich um einen Flächentausch mit der als Wohnbaufläche 
dargestellten Bereich nördlich des Alt Steinbücheler Wegs.  

Diese Fläche wird aufgrund des Artenschutzes im Rahmen der 16. FNP-Änderung zukünftig 
als landwirtschaftliche Fläche dargestellt und wird nicht durch Wohnungsbau in Anspruch 
genommen.  

Stattdessen wird für diese nun der deutlich kleinere Bereich östlich des Bohofswegs für 
dringend benötigten Gemeinbedarfsflächen für soziale Zwecke in Anspruch genommen. 

Der heutige Pächter ist Haupterwerbslandwirt. Die Verwaltung plant, ihm Ersatzflächen 
anzubieten 

Zu 9.) Der Bereich der 15. Änderung des FNP erfüllt mit seiner Lage alle Anforderungen, wie 
sie auch an einen städtebaulich integrierten Standort gestellt werden: unmittelbare Nähe 
zur Wohnnutzung, gute Erreichbarkeit über das Straßennetz sowie ÖPNV-Anschlüsse, 
ökologische Maßnahmen usw. 

Zu 10.) Der geltende gesetzliche Anspruch auf einen Kita-Platz bezieht sich rechtlich gesehen 
auf das gesamte Stadtgebiet. Gleichwohl ist die Stadtverwaltung bemüht, die Plätze 
möglichst wohnortnah zu vergeben. Die Anzahl der benötigten Plätze ist in Abhängigkeit der 
Geburten zu sehen und damit entsprechend nicht jedes Jahr gleich. 

Zu 11.) Der Hinweis betrifft nicht die Ebene der Flächennutzungsplanung. 

Zu 12.) Für den Geltungsbereich des parallel betriebenen Bebauungsplanverfahrens Nr. 
251/III „Mathildenhof – Kita Bohofsweg“ wurden zwischenzeitlich 2 Artenschutzgutachten 
durchgeführt, die zu dem Ergebnis kamen, dass bei Beachtung von Maßnahmen zur 
Vermeidung und Minderung gemäß den Vorgaben aus der Artenschutzprüfung Stufe I, zu 
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denen im Bebauungsplan Hinweise gegeben werden, keine Bedenken aus 
artenschutzrechtlicher Sicht der Umsetzung des Bebauungsplans Nr. 251/III entgegenstehen.  

Zu 13.) Zum Thema Starkregen gibt der parallel betriebenen Bebauungsplan Nr. 251/III 
„Mathildenhof – Kita Bohofsweg“ einen Hinweis auf die Einhaltung der entsprechenden DIN-
Vorschrift.  
Die zu diesem Thema vorliegenden Karten des städtischen GIS-Systems zeigen auf, das bei 
Starkregen lediglich der äußerste südwestliche Bereich der festgesetzten Grünfläche 
kleinsträumig betroffen ist, von hier aus fließt das Wasser in Richtung Ophovener 
Mühlenbach natürlich ab. Überflutungen von Gebäuden sind damit nicht verbunden. 
Im Plangebiet ist nach Auswertung des vorhandenen hydrogeologischen Gutachtens 
(Middendorf Geoservice, Leverkusen) vom 07.09.2018 eine Versickerung der anfallenden 
Niederschlagswasser vor Ort dezentral grundsätzlich möglich.  

Zu 14.) Zum parallel betriebenen Bebauungsplanverfahrens Nr. 251/III „Mathildenhof – Kita 
Bohofsweg“ wurden verschiedene Gutachten zu den Themen Frischluft, Artenschutz, 
Verkehr, Versickerung sowie Lärm in Auftrag gegeben. Alle Gutachten kamen zu dem 
Ergebnis, dass einer Bebauung des Plangebietes nichts entgegensteht. Alle 
umweltrelevanten Belange werden im Bebauungsplan-Verfahren erfasst und bewertet.  

Dem Belang des gesetzlichen Anspruchs auf Kita-Betreuungsplätze wurde hier ein höheres 
Gewicht eingeräumt.  

Zu 15.) Es steht den politischen Gremien der Stadt zu, innerhalb von demokratischen 
Prozessen ihre Ziele zu ändern (Planungshoheit). 

Zu 16.) Die mangelnde Flächenverfügbarkeit für Kitas im Stadtgebiet macht es zwingend 
notwendig, im Sinne einer sinnvollen Verteilung im Stadtgebiet an diesem Standort das 
Planungsrecht über einen Bebauungsplan zu schaffen. 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 

 

Der Stellungnahme wird in allen Punkten nicht gefolgt. 
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A 2  15_Änd_FNP_Stellungnahme_02 vom 19.09.2024 
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ANLAGE zur Stellungnahme A 2 

 

A 9 233/III_Äußerung_09 vom 10.02.2020  

Roland Hölzer 51381 Leverkusen 

Hüscheider Str.79 

 

 

 

Stadt Leverkusen Baudezernat Elberfelder Haus Hauptstraße 101 

51373 Leverkusen 

 

10.02.2020 

 

Widerspruch gegen die Umsetzung des Bebauungsplanes 

233/111 ,,Mathildenhof - östlich Bohofsweg". 

 

Hiermit lege ich Widerspruch ein gegen die Umsetzung des 

Bebauungsplanes 233/111 „Mathildenhof - östlich Bohofsweg". 

 

1.) Schon die Beschreibung „ökologisches Bauen" ist irreführend und wirkt 

angesichts des damit verbundenen Grünflächenverbrauchs und des 

Baukonzeptes mit großem Carbon Footprint wie blanker Hohn. 

 

2.) Die Fläche ist im gültigen Landschaftsplan teilweise als 

Landschaftsschutzgebiet mit dem Entwicklungsziel: Erhaltung von 

geomorphologischen Landschaftsteilen und ihre Hervorhebung sowie 

ökologische Aufhebung (Aufwertung?) durch Anreicherung mit 

gliedernden und belebenden Elementen und im Flächennutzungsplan vor 

dem Aufstellungsbeschluss als Fläche für Landwirtschaft und Grünfläche 

ausgewiesen. 

 

Die Planung steht darüber hinaus im Widerspruch zu Teilen des 

ökologischen Fachbeitrags anlässlich der Neuaufstellung des 

Flächenutzungsplans der Stadt Leverkusen, die Bürgern in 

Planungswerkstätten im Jahr 2002 zur Verfügung gestellt wurden. In 

sogenannten Fachkarten wird die Bebauungsplanfläche wie folgt bewertet: 

 

1. Fachkarte Klima: 

Vorrang -Ausgleichräume mit hoher Bedeutung (Ausschlusskriterium) 
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Auf der Klimaanpassungskarte des Landesumweltamtes ist die Fläche als 

wichtige Frischluftschneise für die westlichen Stadtteile Leverkusens 

hervorgehoben. 

 

1. Fachkarte Biotop- und Artenschutz I Landschaft: 

Vorrang - Festgesetzte Ausgleichsflächen (Ausschlusskriterium) 

Vorbehalt- Wertvolle Biotope, geschützte Landschaftsteile (Trittsteine) 

 

2. Fachkarte Boden: 

Vorbehalt - Böden mit hoher natürlicher Ertragsfähigkeit, 
Kohlenstoffspeicherung 

 

In der Themenkarte Freiraum und Grünzüge im Erläuterungsbericht zum FNP 

- Entwurf aus dem Jahr 2005 wird die Fläche als Grünfläche und 

landwirtschaftliche Fläche mit Grünverbindungen beschrieben. 

Diese spielen im Biotopverbund eine Schlüsselrolle und sind essentiell für den 

Erhalt der Biodiversität. 

 

In der Themenkarte Ausgewählte Bauflächenpotentiale kommt die Fläche 
nicht vor. 

 

Außerdem stellt die Fläche gerade für die Mieter in der benachbarten großen 

Wohnsiedlung allein durch ihren Anblick einen unschätzbaren Erholungswert 

dar. 

 

Die Argumente gegen eine Bebauung sind nach heutigem Wissensstand 

noch wesentlich schwerwiegender geworden. 

 

Durch die Aufstellung des vorliegenden Bebauungsplanes und die 
Aufnahme der Fläche in das Wohnungsbauprogramm 2030 + missachten 
Verwaltung und Politik der Stadt Leverkusen die Erkenntnisse und 
Vorgaben aus dem eigenen Haus.  

 

Vor diesem Hintergrund lege ich auch Widerspruch ein gegen die 

Durchführung des geplanten „beschleunigten Verfahrens nach § 13 b" ein. 

 

Leverkusen, den 10.02.2020 
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Stellungnahme der Verwaltung  

 

Zu 1.) Der Hinweis betrifft nicht die Ebene der Flächennutzungsplanung. 

 

Zu 2.) Gemäß § 3 (1) BauGB wurde auf eine frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung verzichtet, 
da im Rahmen des (aufgegebenen) Bebauungsplans Nr. 233/III „Mathildenhof – östlich 
Bohofsweg“ bereits eine frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung durchgeführt wurde.  

 

Der Bebauungsplan Nr. 233/III hatte neben einem Wohngebiet auch eine acht-gruppige Kita 
sowie öffentliches Grün zum Inhalt. Der vorliegende Bebauungsplan 251/III hat unter 
Herausnahme des Wohngebiets denselben Inhalt. 

Die während der o. g. frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung eingegangenen Äußerungen 
wurden mit Beschluss vom 07.06.2021 durch den Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen 
und Bauen (s. Vorlage Nr. 2021/0550) abgewogen. Gleichwohl werden im Rahmen des 
parallel betriebenen Bebauungsplanverfahrens Nr. 251/III „Mathildenhof – Kita Bohofsweg“ 
dem Rat alle bisherigen Abwägungen (s. Vorlage Nr. 2025/3289 zur Entscheidung im Rahmen 
des in dem Bebauungsplanverfahren zu fassenden Satzungsbeschlusses abschließend 
vorgelegt. 

 

Zu 3.) Das Protokoll zur Informationsveranstaltung zur o. g. frühzeitigen 
Öffentlichkeitsbeteiligung wurde von drei Beteiligten per Unterschrift bestätigt. Ein 
Anzweifeln knapp 5 Jahre später erscheint aus hiesiger Sicht unseriös. Da außerdem auch 
nach der Info-Veranstaltung noch mehrere Wochen die Möglichkeit bestand, eine Äußerung 
abzugeben, ist davon auszugehenden, dass alle wesentlichen Belange erfasst wurden. 

 

Zu 4.) Im Rahmen des Aufstellungsverfahrens zum Flächennutzungsplan (FNP) wurde 2001 
ein ökologischer Fachbeitrag für das gesamte Stadtgebiet erarbeitet.  

In diesem ökologischen Fachbeitrag sind die Umweltaspekte Boden, Wasser, Luft/Klima, 
Biotop/Artenschutz und Erholung auf der Maßstabsebene 1: 15.000 betrachtet und 
bewertet worden. Neben den weiteren zu berücksichtigenden Aspekten, wie Versorgung der 
Bevölkerung mit Wohnraum, Schaffung von Infrastruktur, etc. war der ökologische 
Fachbeitrag eine der Grundlagen zur Erarbeitung des FNP. Der FNP ist mit Bekanntmachung 
am 13.03.2006 wirksam geworden.  

Stadtentwicklung folgt dynamischen Prozessen, so dass im Rahmen der kommunalen 
Planungshoheit durch die politischen Gremien der Stadt Änderungen in der Zielrichtung 
erfolgen können und müssen.  

Zu diesem Zweck hat der Gesetzgeber FNP-Änderungsverfahren und zur Konkretisierung der 
Planung entsprechende Bebauungsplanverfahren vorgesehen. In diesen Verfahren werden 
bestehende Erkenntnisse, hier z. B. aus dem Jahr 2001, aktualisiert und gutachterlich 
beleuchtet. 
Es ist daher ein Fehlschluss, davon auszugehen, dass mit über 20 Jahren zurückliegenden 
Grobeinschätzungen jedwede Entwicklung bzw. detaillierte Neueinschätzung obsolet sein 
könnten. 
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Im Verfahren zur 15. Änderung des FNP und zum Bebauungsplan Nr. 251/III „Mathildenhof – 
Kita Bohofsweg“ sind eine Vielzahl von Gutachten erarbeitet worden, unter anderem auch 
zu den Umweltthemen, die im damaligen ökologischen Fachbeitrag zur Neuaufstellung des 
FNP in Rede standen. 

Gemäß § 20 Abs. 3 Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG) NRW tritt der aktuell gültige 
Landschaftsplan mit dem Satzungsbeschluss des vorliegenden Bebauungsplans hinter diesen 
zurück. 

Grundsätzlich ist es möglich, dass der aktuelle Entwurf des Landschaftsplans nach 
Satzungsbeschluss sich auch, falls notwendig, auf die Ausgleichsflächen des Bebauungsplans Nr. 
251/III erstrecken kann. 

Es ist jedoch nicht Bestandteil des vorliegenden Bebauungsplan-Verfahrens. 

 

Zu 5.) + Anlage) 

Der Hinweis betrifft nicht die Ebene der Flächennutzungsplanung.  

 

Zu 6.) Dem geltenden gesetzlichen Anspruch auf einen Kita-Platz wurde damit entsprochen, 
als dass der Kita-Nutzung hier der Vorrang eingeräumt wurde. 

 

Zu 7.) Der geltende gesetzliche Anspruch auf einen Kita-Platz bezieht sich rechtlich gesehen 
auf das Stadtgebiet. Gleichwohl ist die Stadtverwaltung bemüht, die Plätze möglichst 
wohnortnah zu vergeben. Die Anzahl der benötigten Plätze ist in Abhängigkeit der Geburten 
zu sehen und damit entsprechend nicht jedes Jahr gleich. 

Mit der Bedarfsplanung Kindertagesbetreuung für das Kindergartenjahr 2025/2026 (Vorlage 
2024/3167 - Beschlussfassung in Sondersitzung KJ am 24.02.2025) ergibt sich weiterhin ein 
Platzdefizit von insgesamt 960 Betreuungsplätzen im Stadtgebiet Leverkusen. Mit der 
kurzfristig erforderlichen Schließung der städtischen Kita Scharnhorststraße erhöht sich das 
Defizit um weitere 110 Betreuungsplätze auf insgesamt 1.070 Plätze.  

Konkret für die jeweiligen Stadtbezirke bzw. die Stadtteile Hitdorf, Opladen und Steinbüchel 
können folgende Zahlen benannt werden (Stand März 2025).  

Im Stadtbezirk I fehlen zum Kindergartenjahr 2025/2026 insgesamt 183 Betreuungsplätze für 
Kinder unter 3 Jahre. Demgegenüber steht planungstechnisch ein Überhang von 235 
Betreuungsplätzen für Kinder ab 3 Jahren bis zum Schuleintritt. Mit Blick auf die Schließung 
der Kita Scharnhorststraße erhöht sich das Defizit im U3-Bereich auf 195 Plätze und der 
Überhang im Ü3-Bereich reduziert sich auf 137 Plätze. Konkret für den Stadtteil Hitdorf 
ergibt sich dagegen ein kleiner Überhang von 4 Plätzen für Kinder unter 3 Jahren und ein 
Platzdefizit von 47 Plätzen für Kinder ab 3 Jahren bis zum Schuleintritt. Für Hitdorf muss 
darüber hinaus berücksichtigt werden, dass hier aufgrund der räumlichen Nähe der Stadtteil 
Bürrig mit einem Platzdefizit von 90 U3-Plätzen und 107 Ü3-Plätzen reindrückt.  

Im Stadtbezirk II fehlen zum Kindergartenjahr 2025/2026 insgesamt 455 Betreuungsplätze 
(261 U3 und 194 Ü3), davon im Stadtteil Opladen insgesamt 214 Plätze (124 Plätze U3 und 
90 Plätze Ü3).  

Im Stadtbezirk III fehlen zum Kindergartenjahr 2025/2026 insgesamt 557 Betreuungsplätze 
(353 U3 und 204 Ü3). Konkret für den Stadtteil Steinbüchel fehlen zum Kindergartenjahr 
2025/2026 insgesamt 96 Betreuungsplätze für Kinder unter 3 Jahren. Demgegenüber steht 
ein Überhang von 140 Plätzen für Kinder ab 3 Jahren bis zum Schuleintritt. Hierzu muss 
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allerdings mit Blick auf die räumliche Nähe auch der Stadtteil Lützenkirchen berücksichtigt 
werden, der mit einem Platzdefizit von 105 Ü3-Plätzen abschließt. 

Grundsätzlich ist darauf hinzuweisen, dass die Zahlen der Bedarfsplanung eine rechnerische 
Größe darstellen und unter Umständen nicht den tatsächlichen Bedarf wiedergeben. So 
kann durchaus festgestellt werden, dass die Bedarfe mit Blick auf die bereits vorliegenden 
Vormerkungen im Onlineportal "Kita-Planer" in vereinzelten Stadtteilen durchaus höher 
sind, als es die rechnerischen Größen hergeben. Hinzu kommt, dass die Eltern grundsätzlich 
frei sind in ihrer Entscheidung, in welcher Kita sie ihr Kind anmelden wollen. Hier können 
verschiedene Faktoren eine Rolle spielen, z. B. Träger*in, Größe und Konzept der Kita, gute 
Anbindung zum Arbeitsplatz etc. Auch die Träger*innen können frei entscheiden, welche 
Kinder (egal ob wohnortnah oder nicht) sie aufnehmen. Damit ergeben sich 
unterschiedlichste Fluktuationen zwischen den Stadtteilen. 

Die Festsetzung als Gemeinbedarfsfläche „Soziale Zwecke“ negiert keineswegs den aktuellen 
Bedarf an Kita-Plätzen, sondern zeigt vielmehr die Voraussicht der Stadt, hier flexibel in 
Zukunft agieren zu können.  Anlagen für soziale Zwecke dienen in einem weiten Sinn der 
sozialen Fürsorge und der öffentlichen Wohlfahrt; es handelt sich um Nutzungen, die auf 
Hilfe, Unterstützung, Betreuung und ähnliche fürsorgerische Maßnahmen ausgerichtet sind. 
Bei einer Umnutzung als Nachfolge der Kita ist eine entsprechende 
Nutzungsänderung/Bauantrag notwendig, der dann die entsprechenden 
Rahmenbedingungen klärt (Anzahl Stellplätze etc.).  

Zu 8.) s. zu 4.) 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 

 

Der Stellungnahme wird in allen Punkten nicht gefolgt. 
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II/B  Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange 

B 1  EVL Energieversorung Leverkusen vom 22.08.2024 
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Stellungnahme der Verwaltung 

Die in der Äußerung aufgeführten Hinweise betreffen nicht die Ebene der 
Flächennutzungsplanung und sind in den nachfolgenden Verfahren zu beachten.  

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 

 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
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B 2  Stellungnahme Fachbereich Umwelt vom 18.09.2024 
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Stellungnahme der Verwaltung 

 

Gemäß § 20 Abs. 3 Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG) NRW tritt der aktuell gültige 
Landschaftsplan mit dem Satzungsbeschluss des parallel betriebenen Bebauungsplanverfahrens 
Nr. 251/III „Mathildenhof – Kita Bohofsweg“ hinter diesen zurück. 

Grundsätzlich ist es möglich, dass der aktuelle Entwurf des Landschaftsplans nach 
Satzungsbeschluss sich auch, falls notwendig, auf die Ausgleichsflächen des Bebauungsplans Nr. 
251/III erstrecken kann. 

Es ist jedoch nicht Bestandteil der beiden Bauleitplanverfahren. 

 

Das Baugesetzbuch (BauGB) regelt den Umgang aller Belange im Bauleitplanverfahren in § 1 Abs. 
7: „Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind die öffentlichen und privaten Belange gegeneinander 
und untereinander gerecht abzuwägen.“  

Das Schutzgut Boden stellt neben vielen anderen einen Belang dar. Diesen gilt es, im Verhältnis zu 
den anderen Belangen (wie z. B. den Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz) zu bewerten. Aufgrund 
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der mangelnden Flächenverfügbarkeit im Stadtgebiet wird hier dem Belang der Errichtung einer 
sozialen Anlage der Vorrang eingeräumt.  

Dem Schutzgut Boden steht nicht von vornherein eine übergeordnete Stellung gegenüber anderen 
Belangen zu.  

Grundsätzlich gilt auch in den Bauleitplanverfahren der Grundsatz des sparsamen Umgangs mit 
Grund und Boden (§ 1a Abs. 2 BauGB). Dem wird dahingehend u. a. mit dem Hinweis auf das 
notwendige Bodenschutzkonzept für die Realisierungsphase Rechnung getragen. 

Diese Unterlagen müssen im späteren Bauantragsverfahren nach Rechtsverbindlichkeit des 
Bebauungsplans eingereicht werden. Sie werden in diesem Rahmen durch den zuständigen 
Fachbereich Umwelt (Untere Bodenschutzbehörde) geprüft. 

Der Hinweis zum Bodenschutz wird aktualisiert. 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 

 

Der Stellungnahme wird in Bezug auf den Hinweis zum Bodenschutz gefolgt ansonsten nicht 
gefolgt. 
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B 3  Stellungnahme BUND /NABU /LNU vom 23.09.2024 
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Stellungnahme der Verwaltung 

 

Zu a)+b)Die mangelnde Flächenverfügbarkeit für Kitas im Stadtgebiet macht es zwingend 
notwendig, im Sinne einer sinnvollen Verteilung im Stadtgebiet auch an diesem 
Standort das Planungsrecht über die entsprechenden Bauleitpläne zu schaffen. 
Außerdem sind aktuell weitere Bebauungspläne für Kitas im Stadtgebiet (z. B. Hitdorf, 
Opladen) im Verfahren, um dem Gesetzanspruch für Kita-Plätze gerecht zu werden. 
Ein Alternativstandort in integrierter städtebaulicher Lage stand nicht zur Verfügung. 

Zu c)  Der Standort ist in das ÖPNV-Netz mit aktuell 7 Buslinien optimal eingebunden und 
damit als integriert zu betrachten. Ebenso berücksichtigt die aktuelle Planung des 
parallel betriebenen Bebauungsplanverfahrens Nr. 251/III „Mathildenhof – Kita 
Bohofsweg“ das erhöhte Fußgängeraufkommen durch die Verbreiterung des 
östlichen Gehwegs des Bohofswegs. Dies entspricht dem Klimaanpassungs- und 
Mobilitätskonzept der Stadt. 

  Das Verkehrsgutachten vom 09.09.2019 (Planungsbüro VIA, 50667 Köln) kommt zu 
folgendem Ergebnis: 
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Beide Varianten können mit einfachen, unsignalisierten Anbindungen an das 
bestehende Verkehrsnetz mit der besten Verkehrsqualität (Qualitätsstufe A) 
angebunden werden. Eine Aufteilung in gesonderte Zufahrten für den Einwohner- und 
Kitaverkehr ist dafür nicht nötig. 

An der Ausfahrt „In der Wasserkuhl“ sind dabei alle Verkehrsbeziehungen 
berücksichtigt, nicht nur die heute erlaubte Ausfahrt nach rechts. Um dies zu 
ermöglichen, müssen auf dieser wie auch der gegenüberliegenden Straßenseite die 
Sichtbeziehungen verbessert und ggf. die Geschwindigkeit reduziert und kontrolliert 
werden. 

An der Zufahrt des Bohofsweges in die Berliner Straße verschlechtert sich zur 
Morgenspitze die Ausfahrt aus dem Bohofsweg in beide Richtungen um eine 
Qualitätsstufe, insgesamt von einer guten zu einer befriedigenden Verkehrsqualität. 
Dies erfordert aber keine Maßnahmen. Insgesamt werden durch die 
Zusatzbelastungen keine Änderungs- oder Ausbaumaßnahmen nötig.“ 

Aufgrund des gesetzlichen Anspruchs auf einen Kita-Platz in der Stadt Leverkusen 
wird hier der Schaffung einer Kita gegenüber einer leichten Verschlechterung der 
bestehenden Verkehrssituation der Vorrang eingeräumt. 

Der Bebauungsplan widerspricht nicht den Zielen anderer Gesetze, sondern wägt die 
verschiedenen Aspekte gegeneinander und untereinander gerecht ab. In 
vorliegenden Planverfahren wird aufgrund des gesetzlichen Anspruchs auf einen Kita-
Platz dem Belang der Errichtung einer sozialen Anlage (Kita) der Vorrang gegenüber 
anderen eingeräumt, die so weit als möglich berücksichtigt wurden. 

 

Zu d) Aufgaben des Naturhaushaltes: Die Belange des Naturhaushaltes wurden soweit wie 
möglich berücksichtigt und werden im Rahmen der im parallel betriebenen 
Bebauungsplanverfahrens Nr. 251/III „Mathildenhof – Kita Bohofsweg“ festgesetzten 
Maßnahmen ausgeglichen. 

 

Zu e) In der Begründung zur 15. Änderung des FNP ist aufgeführt: „Die genannten 

Empfehlungen betreffen nicht die Regelungs- bzw. Darstellungsebene des 

Flächenutzungsplans und finden daher auf den nachfolgenden Planungsebenen 

Berücksichtigung:“ 

Die Aussage der Stellungnahme, dass diese Punkte, die nicht die die Regelungs- bzw. 

Darstellungsebene des Flächenutzungsplans betreffen im FNP fehlen läuft daher in 

sich fehl. 

 

Zu f) Die hier in Rede stehenden Bauleitpläne wurde unter Beteiligung der Fachbereiche 
erstellt. Es wurde ein Umweltbericht erstellt und im parallel betriebenen 
Bebauungsplanverfahrens Nr. 251/III „Mathildenhof – Kita Bohofsweg“ verschiedene 
Festsetzungen zu den Themen Grün und Klimaschutz etc. in den Bebauungsplan 
integriert. Somit entspricht die Bauleitpläne den o. g. Zielen unter der Maßgabe, dass 
die Errichtung einer sozialen Anlage (Kita) hier der Vorrang eingeräumt wird. 

 

 Ziele des Baugesetzbuchs:  
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 Die Kommunen in Deutschland können im Rahmen ihrer Planungshoheit die Ziele für 
ihre Bauleitpläne selbständig im Rahmen der übergeordneten Planung (Regionalplan) 
festlegen. 

Das Baugesetzbuch definiert in § 1 Aufgabe, Begriff und Grundsätze der 
Bauleitplanung. 

§ 1 Abs. 6 Nr. 3 BauGB bildet die Grundlage für das Ziel dieses Bebauungsplans: „Bei 
der Aufstellung der Bauleitpläne sind insbesondere zu berücksichtigen: (…) die 
sozialen und kulturellen Bedürfnisse der Bevölkerung, insbesondere die Bedürfnisse 
der Familien, der jungen, alten und behinderten Menschen, unterschiedliche 
Auswirkungen auf Frauen und Männer sowie die Belange des Bildungswesens und von 
Sport, Freizeit und Erholung,“ 

 

Zu g) Parabraunerde: 

Das Baugesetzbuch (BauGB) regelt den Umgang aller Belange im Bauleitplanverfahren in § 
1 Abs. 7: „Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind die öffentlichen und privaten Belange 
gegeneinander und untereinander gerecht abzuwägen.“  

Das Schutzgut Boden stellt neben vielen anderen einen Belang dar. Diesen gilt es, im 
Verhältnis zu den anderen Belangen (wie z. B. den Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz) zu 
bewerten. Aufgrund der mangelnden Flächenverfügbarkeit im Stadtgebiet wird hier dem 
Belang der Errichtung einer sozialen Anlage der Vorrang eingeräumt.  

Dem Schutzgut Boden steht nicht von vornherein eine übergeordnete Stellung gegenüber 
anderen Belangen zu.  

Grundsätzlich gilt auch in diesem Bebauungsplanverfahren der Grundsatz des sparsamen 
Umgangs mit Grund und Boden (§ 1a Abs. 2 BauGB). Dem wird dahingehend u. a. mit dem 
Hinweis auf das notwendige Bodenschutzkonzept für die Realisierungsphase Rechnung 
getragen. 

Diese Unterlagen müssen im späteren Bauantragsverfahren nach Rechtsverbindlichkeit des 
Bebauungsplans eingereicht werden. Sie werden in diesem Rahmen durch den zuständigen 
Fachbereich Umwelt (Untere Bodenschutzbehörde) geprüft. 

Der Hinweis zum Bodenschutz wird aktualisiert. 

 

Zu h) Kaltluftschneise: 

 Das Klima-Gutachten 2020 (Lohmeyer GmbH, 46282 Dorsten) des parallel 
betriebenen Bebauungsplanverfahrens Nr. 251/III „Mathildenhof – Kita Bohofsweg“ 
hat ergeben, dass durch die geplante Bebauung keine relevanten Beeinträchtigungen 
entstehen werden: 

 „Die vorgesehenen Bebauungskonzepte verursachen keine relevanten Veränderungen 
in der Kaltluftversorgung und -dynamik im Bereich der angrenzenden 
Wohnsiedlungen, da der Kaltluftvolumenstrom im Tal des Ophovener Mühlenbachs 
weitestgehend ungestört südlich des Plangebiets abfließen kann. Eine Realisierung 
der Planung wird sich daher nicht negativ auf die Wärmebelastung im Bereich der 
nahegelegenen Wohngebiete auswirken und kann daher (…) realisiert werden.“ 

Das Gutachten betrachtete das ursprünglich deutlich größere Plangebiet mit dem 
Ziel, dort eine Wohnsiedlung und eine Kita zu errichten. Auf das nun deutlich kleinere 
Vorhaben, dort ausschließlich eine Kita zu errichten, beeinträchtigt die 
Kaltluftströmung entsprechend noch deutlich weniger. 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 

 

Der Stellungnahme wird in allen Punkten nicht gefolgt. 
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B 4  Stellungnahme Bezirksregierung Köln Dezernat 53 vom 20.09.2024  
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Stellungnahme der Verwaltung 

Zu a)  Zum Zeitpunkt der öffentlichen Auslegung war nicht geklärt, wer die geplante Kita 
errichten wird. Die Klärung ist zwischenzeitlich erfolgt.  

Die Stadt selbst wird nicht Bauherrin werden, von daher liegt die Zuständigkeit nicht 
bei der Bezirksregierung Köln, sondern bei der Stadtverwaltung Leverkusen. 

 

Zu b) Die Aktualisierung der SEVESO III- Richtlinie ist in die Begründung übernommen 
worden. 

 

Zu c) Das Das Klima-Gutachten 2020 (Lohmeyer GmbH, 46282 Dorsten) als Bestandteil des 
parallel betriebenen Bebauungsplanverfahrens Nr. 251/III „Mathildenhof – Kita 
Bohofsweg“ kommt zu folgendem Fazit: 

„Aus den vorliegenden Untersuchungen und den Ergebnissen der 
Simulationsrechnungen lassen sich folgende Rückschlüsse ableiten:  
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Ist-Fall  
- Im Plangebiet und im Bereich der hieran angrenzenden Wohngebiete liegen derzeit 
aufgrund der großen Freiflächen und der lockeren Bebauungsstrukturen gute 
bioklimatische Verhältnisse vor.  

- Im Leimbachtal entwickelt sich in den Nachtstunden ein dynamisches Kaltluftsystem. 
Ein weiterer Kaltluftvolumenstrom fließt mit niedriger mit mäßiger Intensität über das 
Tal des Ophovener Mühlenbachs ab.  

- Viele Wohnsiedlungen im Untersuchungsgebiet weisen eine geringe Kaltlufthöhe 
auf. Bioklimatisch relevante Volumenströme treten hier kaum auf. Ursachen hierfür 
ist die Kuppenlage der Siedlungen, so dass Kaltluft bereits in den Anfängen der Nacht 
hangabwärts abfließt und sich in den Tälern ansammelt und über diese weiter 
talabwärts fließt. „ 
 
Die genannten Hinweise zu den textlichen Festsetzungen des Parallel betriebenen 
Bebauungsplanverfahrens betreffen nicht die Regelungs- bzw. Darstellungsebene des 
Flächenutzungsplans. 

 

Zu d) Das Schalltechnische Fachgutachten vom 15.09.2020 (ACCON, Köln) 
Emissionsgutachten als Bestandteil des parallel betriebenen 
Bebauungsplanverfahrens Nr. 251/III „Mathildenhof – Kita Bohofsweg“ wurde mit 
der zuständigen Unteren Immissionsschutzbehörde der Stadt Leverkusen abgestimmt 
und auf eine Aktualisierung verzichtet.  

Der parallel betriebene Bebauungsplan  Nr. 251/III „Mathildenhof – Kita Bohofsweg“ 
eröffnet gegenüber dem städtebaulichen Entwurf die Möglichkeit die Lage und 
Ausrichtung des Gebäudes auch anders zu orientieren und ggfs. zu optimieren. 

Um den Schutz vor Lärm-Immissionen in diesem vorbelasteten (durch Verkehrslärm 
am Bohofsweg) Gebiet sicherzustellen, wurden entsprechende 
Mindestanforderungen für Aufenthaltsräume festgesetzt. 
Durch die Planung ist weiterhin nicht mit immissionsschutzrechtlichen Konflikten zu 
rechnen. 
 
Auch wenn die TA Lärm lediglich als Erkenntnisquelle herangezogen wird, liefert das 
Geräuschgutachten die Erkenntnis, dass mit einer deutlichen Unterschreitung der 
Richtwerte der TA Lärm an der damals noch geplanten (Wohn-)Bebauung zu rechnen 
ist. Erst recht gilt dies für die umgebende Bestandsbebauung südwestlich des 
Bohofswegs ohne Berücksichtigung der abschirmenden Wirkung der damals 
geplanten Bebauung. 
 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 

 

Der Stellungnahme wird in den Punkten a) + c) zur Kenntnis genommen.  

Der Stellungnahme wird in dem Punkt b) gefolgt. 
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Der Stellungnahme wird in dem Punkt d) nicht gefolgt. 
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B 5  Stellungnahme Landwirtschaftskammer vom 22.08.2024 
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Stellungnahme der Verwaltung 

Grundsätzlich gilt in den Bauleitplanverfahren der Grundsatz des sparsamen Umgangs mit Grund 
und Boden (§ 1a Abs. 2 BauGB). 
Landwirtschaftlich genutzte Flächen sollen nur im notwendigen Umfang umgenutzt werden. 
Der Schutz von landwirtschaftlichen Nutzflächen kann im Rahmen der Abwägung im Interesse 
gewichtiger Planziele wie auch im Interesse anderer gewichtiger Belange zurückgesetzt werden. 

Das Baugesetzbuch (BauGB) regelt den Umgang aller Belange im Bauleitplanverfahren in § 1 Abs. 
7: „Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind die öffentlichen und privaten Belange gegeneinander 
und untereinander gerecht abzuwägen.“  

Die landwirtschaftliche Nutzung stellt neben vielen anderen einen besonders zu berücksichtigen 
Belang dar. Diesen gilt es, im Verhältnis zu den anderen Belangen (wie z. B. den Rechtsanspruch 
auf einen Kita-Platz) zu bewerten. Aufgrund der mangelnden Flächenverfügbarkeit im Stadtgebiet 
wird hier dem Belang der Errichtung einer sozialen Anlage der Vorrang eingeräumt.  

Die mangelnde Flächenverfügbarkeit für Kitas im Stadtgebiet macht es zwingend notwendig, im 
Sinne einer sinnvollen Verteilung im Stadtgebiet an diesem Standort momentan landwirtschaftlich 
genutzte Fläche für den Bau einer Kita zu nutzen.  
Der Standort ist in das ÖPNV-Netz mit aktuell 7 Buslinien optimal eingebunden und damit als 
integriert zu betrachten. Ebenso berücksichtigt die aktuelle Planung des parallel betriebenen 
Bebauungsplanverfahrens Nr. 251/III „Mathildenhof – Kita Bohofsweg“ das erhöhte 
Fußgängeraufkommen durch die Verbreiterung des östlichen Gehwegs des Bohofswegs. Dies 
entspricht dem Klimaanpassungs- und Mobilitätskonzept der Stadt. 

Flächeninanspruchnahme für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen betreffen nicht die 
Regelungs- bzw. Darstellungsebene des Flächennutzungsplans. 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 

 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

 


